
 

 
Seite 1 von 9 

 

 
 

 

Bericht des Vorsitzenden 
zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
am 26. April 2016 
18. WP/54 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Koalition arbeitet effektiv zusammen. 

In einer guten Atmosphäre haben die Geschäftsführenden Vorstände der bei-

den Koalitionsfraktionen in der vergangenen Woche während ihrer Klausurta-

gung in Rust wichtige Entscheidungen getroffen: 

- Innere Sicherheit weiter verbessern: Hier stand der Kampf gegen den Terror, 

gegen Sextäter und organisierte Einbrecherbanden auf der Tagesordnung. Ge-

rade gegen Einbrecher kann viel durch eine verbesserte Sicherung der eigenen 

vier Wände getan werden. 40 % aller Einbrüche werden abgebrochen, weil die 

Täter nicht schnell genug in Wohnung oder Haus eindringen können. Wir 

stellen für die Förderung von Maßnahmen zur Einbruchssicherung weitere 50 

Mio. Euro pro Jahr bereit. Damit verfünffachen wir die bisher vorgesehenen 10 

Mio. Euro pro Jahr für das KfW-Programm. Wir müssen aber nicht nur den 

passiven, sondern auch den aktiven Einbruchsschutz verbessern: Wir brau-

chen mehr Polizeipräsenz, hier sind die Länder gefordert. 

- Mobilität der Zukunft: Der technologische Fortschritt macht vieles möglich, 

was bis vor kurzem noch unglaublich schien: Das automatische Fahren, die 

Vernetzung von Verkehrswegen oder die Elektromobilität. Wir bauen auf die 

Innovationskraft der deutschen Automobilhersteller, die von entscheidender 
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Bedeutung ist, wenn auch das Automobil der Zukunft  aus Deutschland kom-

men soll. Dabei sind wettbewerbsfähige steuerliche Rahmenbedingungen und 

Energiekosten eine wesentliche Voraussetzung, um die Attraktivität des 

Standorts Deutschland zu erhalten. Wir setzen vor allem auf eine gute Infra-

struktur für Ladestellen. 

- Europa: Gast war der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, dessen 

Land derzeit den EU-Ratsvorsitz hat. In unserem Europa-Papier haben wir un-

sere Linie in der Flüchtlingskrise dargelegt. Um die Zahl der Flüchtlinge nach-

haltig zu reduzieren, müssen Außengrenzen konsequent geschützt werden, 

auch um den Schleusern das Handwerk zu legen. Gesetz und Recht müssen an 

den EU-Außen- und Binnengrenzen zur Anwendung gebracht werden. Auch 

zur Rolle der Türkei haben wir eine klare Haltung formuliert. Das Land hat 

eine strategische Bedeutung für Europa und in der Nato. Ob und wie sich die 

Beziehungen der EU zur Türkei verändern, ob die angedachten Visaerleichte-

rungen zugestanden werden können, richtet sich nach den eindeutig be-

schriebenen Voraussetzungen, die die Türkei erfüllen muss. Menschenrechts-

verletzungen in der Türkei ignorieren wir nicht, sondern sprechen sie an.  

- Fluchtursachen bekämpfen: Die Gründe für Flucht nach Europa und 

Deutschland sind vielfältig, daher ist eine langfristig strukturbildende Ent-

wicklungspolitik notwendig. Unser Ziel ist es, den Menschen in ihren Heimat-

ländern eine Perspektive zu bieten und z.B. wettbewerbsfähige Arbeitsplätze 

vor Ort zu schaffen. Entscheidend ist, dass Maßnahmen der Fluchtursachen-

bekämpfung und Krisenprävention und -bewältigung angemessen ausgestat-

tet und konsequent realisiert werden.  

Industrie braucht faire Handelsregeln und TTIP. 

Auf der größten Industriemesse der Welt in Hannover zeigen in dieser Woche 

über 5.200 Aussteller aus 75 Ländern neueste Produktionstechnik für die Fab-

rik von morgen. Die Hannover Messe 2016 zeigt, wie die Industrie 4.0 sich 

über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg immer weiter vernetzt.  

Partnerland in diesem Jahr sind die USA, die den Stellenwert der Industrie 

wiederentdeckt haben und diesen Wirtschaftssektor kräftig ausbauen wollen. 

Das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP bietet uns die Chance, sich 

die zukünftigen Standards für Ex- und Importe nicht von den USA und Asien 

diktieren zu lassen, sondern mitzugestalten. Wenn die USA aber nur mit ande-

ren Wirtschaftsregionen Freihandelsabkommen abschließen, werden unsere 

exportorientierten Unternehmen in diesen Handelsräumen investieren statt 

in Deutschland und Europa. 
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Gemeinsam mit den USA wie auch mit China müssen wir in der EU für faire 

Handelsbedingungen für Stahlerzeugnisse auf dem Weltmarkt sorgen. Die 

große Koalition verabschiedet in dieser Woche einen gemeinsamen Antrag zur 

Stärkung der Stahlindustrie in Deutschland und Europa. Es handelt sich um 

einen industriellen Kern von zentraler Bedeutung für die industriellen Wert-

schöpfungsketten, der aufgrund von Überkapazitäten vor allem in China mit 

staatlich subventionierten Niedrigstpreisen und geringeren Emissionsaufla-

gen konkurrieren muss. 

 

II. Die Woche im Parlament 

Stahlindustrie in Deutschland und Europa stärken. Mit diesem Antrag be-

gegnen wir der schwierigen wirtschaftlichen Situation der europäischen und 

deutschen Stahlindustrie, die unter anderem durch das Überangebot an billi-

gen Stahlimporten aus China hervorgerufen wird. Wir stellen fest, dass es mit 

dem bestehenden Instrumentarium der EU zu lange dauert, effiziente Maß-

nahmen gegen dieses Dumping zu ergreifen und fordern vor diesem Hinter-

grund etwa eine beschleunigte Anwendung der handelspolitischen Schutzin-

strumente der EU. Daneben braucht es eine vertiefte Prüfung, inwieweit die 

geplante Verleihung des WTO-Status einer Marktwirtschaft an China negative 

Auswirkungen auf unsere Stahlindustrie haben kann. Ferner muss bei der an-

stehenden EEG-Novelle berücksichtigt werden, dass die Energiepreise bezahl-

bar bleiben. Wir sind für die Beibehaltung der vollständigen Befreiung der in 

der Stahlindustrie genutzten Eigenstromerzeugung von der EEG-Umlage und 

wollen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie bei der zukünftigen 

Ausgestaltung des Europäischen Emissionshandels und im Klimaschutzplan 

2050 berücksichtigt wird. 

Tschernobyl und Fukushima mahnen – Verantwortungsbewusster Um-

gang mit den Risiken der Atomkraft und weitere Unterstützung der 

durch die Reaktorkatastrophen betroffenen Menschen. Zu den Jahresta-

gen der Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima gedenken wir 

mit diesem Antrag beiden Unglücken. Wir fordern die Bundesregierung unter 

anderem dazu auf, den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland weiter umzu-

setzen, höchste Sicherheitsniveaus deutscher Kernkraftwerke gegen terroristische 

Angriffe zu gewährleisten und auch auf europäischer und internationaler Ebene 

wie bisher für diese Ziele einzutreten. Darüber hinaus soll der Ukraine weiter bei 

der Beseitigung der Folgen des Tschernobyl-Unglücks geholfen werden - ins-

besondere durch Linderung der medizinischen und sozialen Spätfolgen. 
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Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des Schutzes 

der sexuellen Selbstbestimmung. Mit diesem Gesetzentwurf, den wir in ers-

ter Lesung beraten, sollen Schutzlücken im Strafrecht zur sexuellen Nötigung 

und Vergewaltigung geschlossen werden. Aktuell ist die Vornahme sexueller 

Handlungen gegen den Willen des Opfers alleine noch nicht strafbar – somit 

bleiben Fälle ungeahndet, in denen das Opfer nur mit Worten widerspricht o-

der sich etwa in einer Überraschungssituation nicht wehrt. Daher sieht der 

Entwurf künftig bereits dann eine strafbare Handlung vor, wenn der Täter eine 

Lage ausnutzt, in der eine andere Person aufgrund der überraschenden Bege-

hung der Tat zum Widerstand unfähig ist oder im Fall ihres Widerstands ein 

empfindliches Übel befürchtet. Ziel ist es, jede nicht einvernehmliche sexu-

elle Handlung unter Strafe zu stellen. 

Weiterentwicklung der Konzeption zur Erforschung, Bewahrung, Prä-

sentation und Vermittlung der Kultur und Geschichte der Deutschen im 

östlichen Europa nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Die Verant-

wortung von Bund und Ländern, das Kulturgut der historischen deutschen 

Ostgebiete und der deutschen Siedlungsgebiete im östlichen Europa zu för-

dern und zu erhalten, ist auch in Zukunft von großer Bedeutung. Aus diesem 

Grund nimmt die Bundesregierung eine Neukonzeption der im Jahr 2000 be-

schlossenen Kulturförderung des Bundes vor. Diese soll dazu beitragen, die 

Kultur der Deutschen in den historischen Siedlungsgebieten des östlichen Eu-

ropas, ihre Wechselwirkungen mit den Kulturen anderer Völker sowie das Ge-

denken an Flucht und Vertreibung als elementaren Teil der deutschen und eu-

ropäischen Geschichte zu begreifen und einen Beitrag zur Versöhnung mit 

den östlichen Nachbarn zu leisten. 

Jahresbericht 2015 (57. Bericht) des Wehrbeauftragten. Die Schwerpunkt-

themen des diesjährigen Berichts des Wehrbeauftragten sind die materielle 

und personelle Ausstattung der Bundeswehr sowie die damit einhergehenden 

Auswirkungen auf Heimatbetrieb und Einsatz. Vor diesem Hintergrund ruft 

insbesondere die hohe Dienst- und Einsatzbelastung Kritik in der Truppe her-

vor. Auch erscheint die Vereinbarkeit von Familie und Dienst verbesserungs-

würdig. Positiv wertet der Wehrbeauftragte die Entwicklung in der Betreuung 

von Einsatzrückkehrern. Neben der besseren Versorgung verwundeter Solda-

tinnen und Soldaten werde dem attestierten Mangel an Psychologen und Psy-

chotherapeuten für die Behandlung psychisch belasteter Soldaten aktiv begeg-

net, indem die Universitäten der Bundeswehr ihre Studienangebote ergänzen 

und ausbauen. Zusammenfassend stellt der Wehrbeauftragte fest, dass es in 

vielen Bereichen Fortschritte gebe, selbst wenn er noch Verbesserungsbedarf 

sieht, um die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber zu machen. 
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Zweites Gesetz zur Änderung des Buchpreisbindungsgesetzes. Die digita-

len Entwicklungen in Technik und Gesellschaft erfassen auch das Kulturgut 

Buch. Das Buchpreisbindungsgesetz regelt zum Schutz dieses Kulturgutes die 

Verpflichtung der Verlage, für den Verkauf von Büchern an Letztabnehmer ei-

nen Preis festzusetzen und die Verpflichtung der Händler, beim Verkauf der 

Bücher an Letztabnehmer diesen festgesetzten Preis einzuhalten. Vor dem 

Hintergrund der Veränderungen des Marktumfeldes durch die digitalen Me-

dien beschließen wir in zweiter und dritter Lesung eine Anpassung in Bezug 

auf elektronische Bücher, um einen Beitrag zum Erhalt der Vielfalt der Buchti-

tel und der Vielzahl von Buchhandlungen in Deutschland zu gewährleisten. 

Gesetz zur Änderung der Vorschriften zur Vergabe von Wegenutzungs-

rechten zur leitungsgebundenen Energieversorgung. § 46 des Energiewirt-

schaftsgesetzes (EnWG) sieht vor, dass die Kommunen die kommunalen We-

gerechte zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen (sogenannte Konzessio-

nen) in einem vergabeähnlichen Verfahren spätestens alle 20 Jahre neu zu ver-

geben haben. Da dieser Bereich in den letzten Jahren vermehrt Gegenstand ge-

richtlicher Auseinandersetzung war, beraten wir im vorliegenden Gesetz in 

erster Lesung die Anpassung einzelner Verfahrensgrundsätze, um Rechtssi-

cherheit in diesem Bereich zu schaffen. So setzen wir gleichzeitig die verein-

barten Regelungen des Koalitionsvertrags um. 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive 

Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 

Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die 

Online-Nutzung im Binnenmarkt sowie zur Änderung des Verfahrens 

betreffend die Geräte- und Speichermedienvergütung (VG-Richtlinie-

Umsetzungsgesetz). Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung ein Ge-

setz zur Umsetzung der Verwertungsgesellschaften-Richtlinie (VG-RL 

2014/26/EU) und zur Regelung eines schnelleren, effizienteren und einfache-

ren Verfahrens zur Festlegung der Privatkopievergütung. Das Verwertungsge-

sellschaftengesetz tritt dabei an die Stelle des bereits bestehenden Urheber-

rechtswahrnehmungsgesetzes. Dieses wird erstmalig Bestimmungen zur eu-

ropaweiten Vergabe von Urheberrechten hinsichtlich der Online-Musiklizen-

sierung enthalten. Zugleich können Verwertungsgesellschaften nun auch Ta-

rife ohne vorangegangene Gesamtvertragsverhandlung festlegen, womit 

streitanfällige Stellen im Verfahren zur Tariffestlegung für die Privatkopiever-

gütung beseitigt werden. 

Transfer von Forschungsergebnissen und Innovationen in die Gesund-

heitsversorgung beschleunigen. Der Transfer von Forschungsergebnissen in 

die Gesundheitsversorgung ist eine ebenso dringende wie dauerhafte Heraus-

forderung, um das vorbildliche Niveau der deutschen Gesundheitsversorgung 
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zukunftsfähig zu halten. Mit unserem Antrag fordern wir die Bundesregierung 

daher auf, bei der Umsetzung ihres Rahmenprogramms Gesundheitsfor-

schung einen stärkeren Fokus auf die Effektivität der Gesundheitsversorgung 

zu legen sowie die Förderung des Mittelstandes insbesondere in der Medizin-

technik und medizinischen Biotechnologie auszuweiten. Ebenfalls setzen wir 

uns für geeignete Rahmenbedingungen zur aktiven Beteiligung von Interes-

sengemeinschaften, Patientenverbänden sowie Kostenträgern und Leistungs-

erbringern im Hinblick auf eine bedarfsgetriebene Innovationsforschung ein. 

Nationales Reformprogramm 2016. Das Nationale Reformprogramm (NRP) 

ist Teil des Europäischen Semesters und ist der EU-Kommission jährlich vor-

zulegen. Die Bundesregierung geht im diesjährigen NRP auf den Länderbericht 

der EU-Kommission vom Februar 2016 ein. Sie teilt darin die Auffassung der 

Kommission, wonach der deutsche Leistungsbilanzüberschuss zwar als hoch 

einzustufen sei, aber kein übermäßiges Ungleichgewicht darstelle. Ein großer 

Teil des Überschusses sei durch Faktoren begründet, die kurzfristig kaum 

durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen zu beeinflussen seien, 

so u.a. der günstige Kurs des Euro und die stark gesunkenen Ölpreise. Darüber 

hinaus verfolge die auf Investitionen und nachhaltiges Wachstum ausgerich-

tete deutsche Wirtschaftspolitik eine Senkung des Leistungsbilanzüberschus-

ses. 

Gesetz zur Errichtung eines Transplantationsregisters. In erster Lesung 

schaffen wir die rechtlichen Voraussetzungen für ein bundesweites Trans-

plantationsregister im Transplantationsgesetz. Der GKV-Spitzenverband, die 

Bundesärztekammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bun-

desverbände der Krankenhausträger gemeinsam werden beauftragt, vertragli-

che Vereinbarungen mit geeigneten Einrichtungen zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Transplantationsregisterstelle sowie zur Errichtung und zum Be-

trieb einer Vertrauensstelle im Einvernehmen mit dem Verband der privaten 

Krankenversicherung zu schließen. Durch die bundesweite Zusammenfüh-

rung von an unterschiedlichen Stellen im Transplantationswesen erhobenen 

Daten können darüber hinaus wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden, 

die zu einer Verbesserung und Weiterentwicklung der transplantationsmedi-

zinischen Versorgung und Qualität führen. 

Gesetz zu dem Abkommen vom 23. September 2015 zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und der Republik Albanien über Soziale Sicher-

heit. Durch die Ratifizierung des Abkommens in zweiter und dritter Lesung 

stellen wir den sozialen Schutz der Staatsangehörigen beider Länder im Be-

reich der jeweiligen Rentenversicherungssysteme sicher. Damit werden die 

Voraussetzungen für die Koordination von Rentenansprüchen in beiden Staa-

ten geschaffen. Außerdem wird für Beschäftigungen im jeweiligen Land auch 
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die Zuordnung zur Sozialversicherung geregelt. Mit dem Gesetz soll die Zu-

stimmung zum Abkommen erfolgen, um somit die Umsetzung in deutsches 

Recht zu ermöglichen. 

Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychi-

atrischen Krankenhaus gemäß § 63 des Strafgesetzbuches und zur Ände-

rung anderer Vorschriften. Den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag fol-

gend richten wir in zweiter und dritter Lesung das Recht der Unterbringung in 

einem psychiatrischen Krankenhaus stärker am verfassungsrechtlichen 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus. Eine Unterbringung kann demnach 

nur noch angeordnet werden, wenn eine erhebliche seelische oder körperli-

che Schädigung oder Gefährdung der Opfer beziehungsweise ein schwerer 

wirtschaftlicher Schaden zu erwarten ist. Wir konkretisieren die Anforderun-

gen an die Fortdauer der Unterbringung über sechs und zehn Jahre hinaus und 

bauen die prozessualen Sicherungen zur Vermeidung unverhältnismäßig lan-

ger Unterbringungen aus, indem wir etwa die Frequenz für externe Gutachten 

von fünf auf drei Jahre senken und einen verpflichtenden Wechsel des exter-

nen Gutachters festschreiben. Unser Ziel ist die Vermeidung von unverhält-

nismäßigen Unterbringungen. 

Gesetz zu dem Straßburger Übereinkommen vom 27. September 2012 

über die Beschränkung der Haftung in der Binnenschifffahrt (CLNI 2012) 

sowie Zweites Gesetz zur Änderung der Haftungsbeschränkung in der 

Binnenschifffahrt. Wir stimmen in zweiter und dritter Beratung dem Straß-

burger Übereinkommen von 2012 über die Beschränkung der Haftung in der 

Binnenschifffahrt zu und passen die deutsche Rechtslage an die Bestimmun-

gen des Übereinkommens an. Das neue Straßburger Übereinkommen regelt 

die Möglichkeit für Schiffseigentümer, ihre Haftung für Ansprüche, die aus 

der Verwendung des Schiffes entstehen, auf bestimmte Haftungshöchstbe-

träge zu beschränken. Ferner wurde der geographische Anwendungsbereich 

erweitert und eine umfassendere Rechtsvereinheitlichung der Vertragsstaaten 

erreicht. 

Gesetz zur Änderung des Bundesstatistikgesetzes und anderer Statistik-

gesetze. Mit dem Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung be-

schließen, setzen wir eine praxisgerechte Modernisierung des rechtlichen 

Rahmens der Bundesstatistik um. Dazu harmonisieren wir Regelungen zur 

Koordinierung von Statistiken im föderalen System, durch die die Qualität 

und Verfügbarkeit statistischer Daten verbessert werden. Bürger und Wirt-

schaft werden darüber hinaus durch die verstärkte Nutzung von vorhandenen 

Verwaltungsdaten bei der Erstellung von Statistiken entlastet. 
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Erstes Gesetz zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes. Aufgrund 

der anhaltend schlechten Marktsituation bei Milcherzeugnissen wurde auf 

EU-Ebene beschlossen, dass anerkannte Erzeugerorganisationen und Genos-

senschaften Absprachen treffen können, um die Rohmilchproduktion auf frei-

williger Basis für einen Zeitraum von sechs Monaten zu regulieren. Wir begin-

nen mit der Umsetzung dieses Beschlusses in deutsches Recht in erster Le-

sung. Dabei soll die Ermächtigungsgrundlage für das BMEL zum Erlass von 

Rechtsverordnungen im Agrarmarktstrukturgesetz so geändert werden, dass 

der Anwendungsbereich des Gesetzes auch nicht-anerkannte Agrarorganisati-

onen umfasst. In Deutschland betrifft dies insbesondere die Genossenschaf-

ten, die bisher durch das Agrarmarktstrukturgesetz nicht erfasst wurden. 

III. Daten und Fakten 

Deutsche Wirtschaft wächst weiter – Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau. 

Die deutsche Wirtschaft wächst weiter kräftig. Die Bundesregierung hält an ih-

rer positiven Prognose fest und erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion einen 

Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von real 1,7 Prozent im Jahr 2016 und 1,5 

Prozent im Jahr 2017. Ausschlaggebend für das erneute Wachstum ist vor al-

lem die starke Binnennachfrage. Sie führt auch zu einem insgesamt besser 

austarierten Wachstum und sorgt gleichzeitig bei unseren Handelspartnern 

für positive Impulse. Ebenso profitiert davon der deutsche Arbeitsmarkt, der 

sich weiterhin sehr gut entwickelt und den positiven Trend fortsetzt. So er-

wartet die Bundesregierung für 2016 einen Anstieg der Erwerbstätigkeit um 

480.000 Personen und im nächsten Jahr um 350.000 Personen auf das Rekord-

niveau von 43,9 Millionen Erwerbstätigen. 

(Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) 

Deutschland – Das Land der Biere. Zum 500. Jubiläum des Reinheitsgebotes 

am 23. April 2016 lassen sich erneut Spitzenwerte rund ums Thema Hopfen 

und Malz aus Deutschland vermelden. Wie das Statistische Bundesamt mit-

teilte, wurden 2015 in 1.388 deutschen Brauereien rund 88 Millionen Hektoli-

ter Bier (ohne alkoholfreies Bier) hergestellt. Die Spitzenreiter fanden sich da-

bei in Bayern, wo sich fast die Hälfte der Brauereien (626) befand und mit rund 

23 Millionen Hektoliter auch das meiste Bier gebraut wurde. Platz zwei ging an 

Baden-Württemberg mit 190 Brauereien und rund 6 Millionen Hektoliter Bier 

Brauleistung, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, wo in 125 Betrieben mit rund 

20 Millionen Hektoliter die zweithöchste Menge Bier in einem Bundesland ge-

braut wurde. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
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Deutschland und USA führend bei Industrie 4.0. Deutschland und die USA 

geben beim Wandel der klassischen hin zur vernetzten Produktion internatio-

nal den Ton an. Das geht aus einer Umfrage von Bitkom Research hervor, die 

dazu mehr als 500 Produktionsleiter, Vorstände oder Geschäftsführer von In-

dustrieunternehmen befragt haben. Auf Platz 1 landet mit 28 Prozent das dies-

jährige Partnerland der Hannover Messe, die USA. Deutschland folgt knapp da-

hinter mit 25 Prozent. Japan belegt mit 20 Prozent den dritten Platz. Mit gro-

ßem Abstand folgen Frankreich (8 Prozent), China (6 Prozent) sowie Korea und 

die Niederlande (je 3 Prozent). 

(Quelle: Bitkom Research) 

 


